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Synopse zu §§ 21 – 24 VSVgV  

(Änderungen durch die (Vergaberechtsmodernisierungsverordnung – VergRModVO) 

Fassung bis zum 17.04.2016 Fassung ab dem 18.04.2016 

§ 21 Eignung und Auswahl der Bewerber 

(1) Aufträge werden unter Wahrung der Eignungsanforderungen des § 97 Absatz 4 
Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vergeben. 

(2) Auftraggeber können Mindestanforderungen an die Eignung stellen, denen die 
Bewerber genügen müssen. Diese Mindestanforderungen müssen mit dem 
Auftragsgegenstand im sachlichen Zusammenhang stehen und durch ihn 
gerechtfertigt sein. Die Mindestanforderungen werden in der Bekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen angegeben. 

(3) Im nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
und im wettbewerblichen Dialog dürfen Auftraggeber die Zahl der geeigneten 
Bewerber begrenzen, die zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden. Dazu 
geben die Auftraggeber in der Bekanntmachung die von ihnen vorgesehenen 
objektiven und nicht diskriminierenden Anforderungen sowie die vorgesehene 
Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl an Bewerbern an. Die 
Mindestzahl der Bewerber darf nicht niedriger als drei sein. 

1. Sofern geeignete Bewerber in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, wird 
das Verfahren mit der Anzahl von Bewerbern fortgeführt, die der 
festgelegten Mindestzahl an Bewerbern entspricht. 

2. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestanzahl liegt, kann der 
Auftraggeber das Verfahren fortführen. 2Ist der Auftraggeber der 
Auffassung, dass die Zahl der geeigneten Bewerber zu gering ist, um einen 
echten Wettbewerb zu gewährleisten, so kann er das Verfahren aussetzen 
und die erste Bekanntmachung gemäß § 18 zur Festsetzung einer neuen Frist 
für die Einreichung von Anträgen auf Teilnahme erneut veröffentlichen. 3In 
diesem Fall wird das Verfahren mit den nach der ersten sowie mit den nach 
der zweiten Bekanntmachung ausgewählten Bewerbern gemäß § 29 
fortgeführt. Die Möglichkeit, das laufende Vergabeverfahren einzustellen 
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und ein neues Verfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 

(4) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des EU-Mitgliedstaats, in 
dem sie ihre Niederlassung haben, zur Erbringung der betreffenden Leistung 
berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß 
den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften eine natürliche oder juristische 
Person sein müssten. Im Falle zusätzlicher Dienstleistungen bei Lieferaufträgen und 
im Falle von Dienstleistungsaufträgen können juristische Personen verpflichtet 
werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder Angebot die Namen und die berufliche 
Qualifikationen der Personen anzugeben, die für die Durchführung des Auftrags als 
verantwortlich vorgesehen sind. 

(5) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu 
behandeln. Auftraggeber dürfen nicht verlangen, dass nur Gruppen von 
Unternehmen, die eine bestimmte Rechtsform haben, einen Teilnahmeantrag stellen 
oder ein Angebot abgeben dürfen. 3Für den Fall der Auftragserteilung können die 
Auftraggeber verlangen, dass eine Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform 
annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig 
ist. 

und ein neues Verfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 

(4) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des EU-Mitgliedstaats, in 
dem sie ihre Niederlassung haben, zur Erbringung der betreffenden Leistung 
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(5) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu 
behandeln. Auftraggeber dürfen nicht verlangen, dass nur Gruppen von 
Unternehmen, die eine bestimmte Rechtsform haben, einen Teilnahmeantrag stellen 
oder ein Angebot abgeben dürfen. 3Für den Fall der Auftragserteilung können die 
Auftraggeber verlangen, dass eine Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform 
annimmt, sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags notwendig 
ist. 

§ 22 Allgemeine Vorgaben zum Nachweis der Eignung 

(1) Auftraggeber müssen in der Bekanntmachung oder im Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb in den Vergabeunterlagen angeben, mit welchen 
Nachweisen gemäß den §§ 6, 7, 8 und 23 bis 28 Unternehmen ihre Eignung 
nachzuweisen haben. Auftraggeber dürfen von den Bewerbern oder Bietern zum 
Nachweis ihrer Eignung nur Unterlagen und Angaben fordern, die durch den 
Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. 

(2) Soweit mit den vom Auftragsgegenstand betroffenen Verteidigungs- und 
Sicherheitsinteressen vereinbar, können Auftraggeber zulassen, dass Bewerber oder 
Bieter ihre Eignung durch die Vorlage einer Erklärung belegen, dass sie die vom 
Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erfüllen und die festgelegten Nachweise 
auf Aufforderung unverzüglich beibringen können (Eigenerklärung). § 24 Absatz 1 
Nummer 7 findet Anwendung. 

(3) Erbringen Bewerber oder Bieter den Nachweis für die an die Eignung gestellten 
Mindestanforderungen nicht, werden sie im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens, 
Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb oder wettbewerblichen Dialogs 

§ 22 Allgemeine Vorgaben zum Nachweis der Eignung  und des Nicht-Vorliegens von 
Ausschlussgründen 

(1) Auftraggeber müssen in der Bekanntmachung oder im Verhandlungsverfahren 
ohne Teilnahmewettbewerb in den Vergabeunterlagen angeben, mit welchen 
Nachweisen gemäß den §§ 6, 7, 8 und 23 bis 28 Unternehmen ihre Eignung und das 
Nicht-Vorliegen von Ausschlussgründen nachzuweisen haben. Auftraggeber dürfen 
von den Bewerbern oder Bietern zum Nachweis ihrer Eignung und das Nicht-
Vorliegen von Ausschlussgründen nur Unterlagen und Angaben fordern, die durch 
den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. 

(2) Soweit mit den vom Auftragsgegenstand betroffenen Verteidigungs- und 
Sicherheitsinteressen vereinbar, können Auftraggeber zulassen, dass Bewerber oder 
Bieter ihre Eignung durch die Vorlage einer Erklärung belegen, dass sie die vom 
Auftraggeber verlangten Eignungskriterien erfüllen und die festgelegten Nachweise 
auf Aufforderung unverzüglich beibringen können (Eigenerklärung). 2§ 24 Absatz 1 
Nummer 7 findet Anwendung. 

(3) Erbringen Bewerber oder Bieter den Nachweis für die an die Eignung gestellten 
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nicht zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. 2Wenn Bewerber oder Bieter im 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ein Angebot abgegeben haben, 
wird dieses nicht gewertet. 

(4) Unternehmen sind verpflichtet, die geforderten Nachweise  

1. beim nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb vor Ablauf der Teilnahmefrist, 

2. beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vor Ablauf der 
Angebotsfrist, 

3. bei einer Rahmenvereinbarung entsprechend der gewählten Verfahrensart 
gemäß den Nummern 1 und 2, 

4. beim wettbewerblichen Dialog vor Ablauf der Teilnahmefrist 

vorzulegen, es sei denn, der jeweilige Nachweis ist elektronisch verfügbar. 

(5) Im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb dürfen die Vergabeunterlagen nur an geeignete Unternehmen 
übersandt werden. Im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb dürfen 
die Vergabeunterlagen an die Unternehmen übermittelt werden, die vom 
Auftraggeber unter Beachtung der §§ 6 und 7 ausgewählt wurden. 

(6) Erklärungen und sonstige Unterlagen, die als Nachweis im Teilnahmewettbewerb 
oder mit dem Angebot einzureichen sind und auf Anforderung der Auftraggeber nicht 
bis zum Ablauf der maßgeblichen Frist vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer 
zu bestimmenden Nachfrist nachgefordert werden. Werden die Nachweise und 
sonstigen Unterlagen nicht innerhalb der Nachfrist vorgelegt, ist der Bewerber oder 
Bieter auszuschließen. 

Mindestanforderungen nicht, werden sie im Rahmen eines nicht offenen Verfahrens, 
Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb oder wettbewerblichen Dialogs 
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2.  beim Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb vor Ablauf der 
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3. bei einer Rahmenvereinbarung entsprechend der gewählten Verfahrensart 
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(5) Im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb dürfen die Vergabeunterlagen nur an geeignete Unternehmen 
übersandt werden. Im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb dürfen 
die Vergabeunterlagen an die Unternehmen übermittelt werden, die vom 
Auftraggeber unter Beachtung der §§ 6 und 7 ausgewählt wurden. 

(6) Erklärungen und sonstige Unterlagen, die als Nachweis im Teilnahmewettbewerb 
oder mit dem Angebot einzureichen sind und auf Anforderung der Auftraggeber nicht 
bis zum Ablauf der maßgeblichen Frist vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer 
zu bestimmenden Nachfrist nachgefordert werden. Werden die Nachweise und 
sonstigen Unterlagen nicht innerhalb der Nachfrist vorgelegt, ist der Bewerber oder 
Bieter auszuschließen. 

§ 23 Zwingender Ausschluss mangels Eignung 

(1) Ein Bewerber oder Bieter ist wegen Unzuverlässigkeit von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass 
eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt worden ist wegen: 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des 

§ 23 Zwingender Ausschluss mangels Eignung 

(1) Der Auftraggeber schließt ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn ein zwingender Ausschlussgrund 
nach § 147 in Verbindung mit § 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vorliegt. § 147 in Verbindung mit § 125 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bleibt unberührt. 
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Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des 
Strafgesetzbuchs (kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland); 

2. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte); 

3. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der 
Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden; 

4. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat 
gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, 
die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden; 

5. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr); 

6. § 334 des Strafgesetzbuchs (Bestechung), auch in Verbindung mit § 335a des 
Strafgesetzbuchs. 

(2) Einem Verstoß gegen die in Absatz 1 genannten Vorschriften gleichgesetzt sind 
Verstöße gegen entsprechende Strafnormen anderer Mitgliedstaaten. 

(3) § 21 des Arbeitnehmerentsendegesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes und § 98c 
des Aufenthaltsgesetzes bleiben unberührt. 

(4) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen 
zuzurechnen, wenn sie für dieses Unternehmen als vertretungsberechtigtes Organ 
oder als Mitglied eines solchen Organs gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder 
Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
einer Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für das Unternehmen 
handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt. 

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann nur abgesehen werden, wenn 
zwingende Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und andere Unternehmen die 
Leistung nicht angemessen erbringen können oder aufgrund besonderer Umstände 
des Einzelfalls die Zuverlässigkeit des Unternehmens durch den Verstoß nicht in Frage 
gestellt wird. 

(6) Zur Anwendung des Absatzes 1 kann der öffentliche Auftraggeber die 
erforderlichen Informationen über die persönliche Lage der Bewerber oder Bieter bei 
den zuständigen Behörden einholen, wenn er Bedenken in Bezug auf deren 

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 kann der öffentliche Auftraggeber die 
erforderlichen Informationen über die persönliche Lage der Bewerber oder Bieter bei 
den zuständigen Behörden einholen, wenn er Bedenken in Bezug auf deren 
persönliche Eignung  das Nicht-Vorliegen von Ausschlussgründen hat. Betreffen die 
Informationen einen Bewerber oder Bieter, der in einem anderen Mitgliedstaat als 
der Auftraggeber ansässig ist, so kann dieser die zuständigen Behörden um Mitarbeit 
ersuchen. Nach Maßgabe des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, in dem der 
Bewerber oder Bieter ansässig ist, betreffen diese Ersuchen juristische und natürliche 
Personen, gegebenenfalls auch die jeweiligen Unternehmensleiter oder jede andere 
Person, die befugt ist, den Bewerber oder Bieter zu vertreten, in seinem Namen 
Entscheidungen zu treffen oder ihn zu kontrollieren.  

(3) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in § 147 in Verbindung mit 123 Absatz 
1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten 
Ausschlussgründe auf den Bewerber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der 
Auftraggeber einen Auszug aus einem einschlägigen Register, insbesondere ein 
Führungszeugnis aus dem Bundeszentralregister oder, in Ermangelung eines solchen, 
eine gleichwertige Bescheinigung einer zuständigen Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates des 
Bewerbers oder Bieters an. 

(4) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in § 147 in Verbindung mit § 123 
Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten 
Ausschlussgründe auf den Bewerber oder Bieter nicht zutreffen, erkennt der 
öffentliche Auftraggeber eine von der zuständigen Behörde des Herkunftslandes oder 
des Niederlassungsstaates des Bewerbers oder Bieters ausgestellte Bescheinigung an. 

(5) Wird eine Urkunde oder Bescheinigung von dem Herkunftsland des Bewerbers 
oder Bieters nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle vorgesehenen Fälle 
erwähnt, so kann sie durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In den 
Mitgliedstaaten Staaten, in denen es keine Versicherung an Eides statt gibt, darf die 
Versicherung an Eides statt durch eine förmliche Erklärung ersetzt werden, die ein 
Vertreter des betreffenden Unternehmens vor einer zuständigen Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufsorganisation 
des Herkunftslands abgibt. 
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persönliche Eignung hat. Betreffen die Informationen einen Bewerber oder Bieter, 
der in einem anderen Mitgliedstaat als der Auftraggeber ansässig ist, so kann dieser 
die zuständigen Behörden um Mitarbeit ersuchen. Nach Maßgabe des nationalen 
Rechts des Mitgliedstaats, in dem der Bewerber oder Bieter ansässig ist, betreffen 
diese Ersuchen juristische und natürliche Personen, gegebenenfalls auch die 
jeweiligen Unternehmensleiter oder jede andere Person, die befugt ist, den Bewerber 
oder Bieter zu vertreten, in seinem Namen Entscheidungen zu treffen oder ihn zu 
kontrollieren. 

(7) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in Absatz 1 genannten Fälle auf das 
Unternehmen nicht zutreffen, erkennt der Auftraggeber einen Auszug aus dem 
Strafregister oder – in Ermangelung eines solchen – eine gleichwertige Urkunde einer 
zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslands an, aus der 
hervorgeht, dass die Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Unternehmens erfüllt 
sind. 

(8) Wird eine Urkunde oder Bescheinigung von dem Herkunftsland des Bewerbers 
oder Bieters nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle vorgesehenen Fälle 
erwähnt, so kann sie durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In den 
Mitgliedstaaten, in denen es keine Versicherung an Eides statt gibt, darf die 
Versicherung an Eides statt durch eine förmliche Erklärung ersetzt werden, die ein 
Vertreter des betreffenden Unternehmens vor einer zuständigen Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufsorganisation 
des Herkunftslands abgibt. 

§ 24 Fakultativer Ausschluss mangels Eignung 

(1) Von der Teilnahme am Vergabeverfahren können Bewerber oder Bieter 
ausgeschlossen werden,  

1. über deren Vermögen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines 
vergleichbaren Verfahrens beantragt oder ein solches Verfahren bereits 
eröffnet worden oder wenn die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt worden ist; 

2. die sich im Verfahren der Liquidation befinden; 

3. die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils wegen eines Deliktes bestraft 
worden sind, das ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, insbesondere 
wegen eines Verstoßes gegen Rechtsvorschriften über die Ausfuhr von 

§ 24 Fakultativer Ausschluss mangels Eignung 

(1) Der Auftraggeber kann unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von 
der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn ein fakultativer 
Ausschlussgrund nach § 147 in Verbindung mit § 124 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen vorliegt. § 147 in Verbindung mit § 125 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleibt unberührt.  

(2) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in § 147 in Verbindung mit § 124 
Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genannten 
Fälle auf das Unternehmen nicht zutreffen, erkennt der öffentliche Auftraggeber eine 
von der zuständigen Behörde des Herkunftslandes oder des Niederlassungsstaates 
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Verteidigungs- oder Sicherheitsgütern; 

4. die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen 
haben, die vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde, insbesondere 
eine Verletzung der Pflicht zur Gewährleistung der Informations- oder 
Versorgungssicherheit im Rahmen eines früheren Auftrags; 

5. die nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweisen, um Risiken für die 
nationale Sicherheit auszuschließen; der Nachweis, dass Risiken für die 
nationale Sicherheit nicht auszuschließen sind, kann auch mithilfe geschützter 
Datenquellen erfolgen; 

6. die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Sozialbeiträgen, Steuern und Abgaben 
nachweislich nicht erfüllt haben, § 23 Absatz 3 gilt entsprechend; 

7. die sich bei der Erteilung von Auskünften, die gemäß der Nummern 1 bis 6 
sowie der §§ 7, 8, 25 bis 28 zum Nachweis der Eignung eingeholt werden 
können, in erheblichem Ausmaß falscher Erklärungen schuldig gemacht oder 
diese Auskünfte nicht erteilt haben. 

(2) Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in Absatz 1 Nummer 1, 2, 3 und 6 
genannten Fälle auf das Unternehmen nicht zutreffen, erkennt der Auftraggeber an 

1. im Falle von Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3 den Auszug eines Registers gemäß 
der unverbindlichen Liste in Anhang VII Teil B und C der Richtlinie 2009/81/EG 
oder eines Strafregisters oder – in Ermangelung eines solchen – eine 
gleichwertige Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde 
des Herkunftslands, aus der hervorgeht, dass diese Anforderungen erfüllt sind; 

2. im Falle von Absatz 1 Nummer 6 eine von der zuständigen Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaats ausgestellte Bescheinigung. 

(3) Wird eine in Absatz 2 Nummer 1 genannte Urkunde oder Bescheinigung im 
Herkunftsland des Unternehmens nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in 
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 vorgesehenen Fälle erwähnt, so kann sie durch eine 
Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In den Mitgliedstaaten, in denen es keine 
Versicherung an Eides statt gibt, gilt § 23 Absatz 8 Satz 2 entsprechend. 

des Bewerbers oder Bieters ausgestellte Bescheinigung an.  

(3) Wird eine in Absatz 2 genannte Bescheinigung im Herkunftsland des 
Unternehmens nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in § 147 in Verbindung 
mit § 124 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
vorgesehenen Fälle erwähnt, so kann sie durch eine Versicherung an Eides statt 
ersetzt werden. In den Mitgliedstaaten, in denen es keine Versicherung an Eides statt 
gibt, gilt § 23 Absatz 5 Satz 2 entsprechend. 
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